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  Der Erfolg von EE-Projekten wird in Zukunft stark von einer treffenden Markteinschätzung, voraus-
schauendem Risikomanagement und einer effizienten Kostenstruktur abhängen  
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EEG-Ausschreibungen aus Sicht des Bieters
David Heinze und Alexander Maier

Seit 2017 wird die Förderhöhe für Strom aus Windenergie-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen im Regelfall nicht mehr 
gesetzlich festgelegt, sondern durch Ausschreibungsverfahren wettbewerblich ermittelt. Ausschreibungen verschärfen den 
Kostendruck und stellen neue Anforderungen an Projektentwickler und Investoren. Ausschlaggebend für ein erfolgreiches 
Gebot sind der richtige Zeitpunkt zur Gebotsabgabe sowie die optimale Gebotsstrategie. Wesentliche Einflussfaktoren sind 
erforderliche Vorabinvestitionen, die Gesamtkosten des Projektes, dessen Realisierungswahrscheinlichkeit, die Bieterdyna-
mik sowie das Volumen der aktuellen und zukünftigen Ausschreibungen.

zu strukturieren. Im Folgenden gehen wir 
auf wesentliche Aspekte ein, die in diesem 
Zusammenhang bei der Entscheidung für 
die Projektentwicklung bis hin zur finalen 
Investitionsentscheidung und Projektreali-
sierung eine Rolle spielen.

Ausschreibungen im EEG 2017

Die Ausschreibungen erfolgen seit 2017 
technologiespezifisch an mehreren Termi-
nen pro Jahr. Aus auktionstheoretischer 
Sicht handelt es sich somit um eine sequen-
zielle, simultane Auktion für homogene Gü-
ter [1]. Die Bundesnetzagentur koordiniert 
die Ausschreibungen und legt formelle Vor-
gaben fest.

Zu jedem Termin können Auktionsteilneh-
mer Gebote für den „anzulegenden Wert“ 
abgeben, der die Marktprämie und damit 

die Vergütung des produzierten Stroms 
bestimmt. Pro Termin wird von der Bun-
desnetzagentur das Ausschreibungsvo-
lumen für die zu installierende Kapazität 
sowie ein Gebotshöchstwert vorgegeben. 
Berücksichtigt werden nur formell kor-
rekte, fristgerecht eingereichte Gebote, die 
sämtliche (je nach Technologie variieren-
de) vorgeschriebenen Pflichtangaben und 
Nachweise enthalten und für die bis zum 
Gebotstermin die erforderliche Sicherheit 
geleistet und die Verfahrensgebühr gezahlt 
wurde. In der PV-Pilotphase sind insge-
samt 14  % der Gebote an diesen Anforde-
rungen gescheitert. Darüber hinaus sind 
technologiespezifische Besonderheiten im 
jeweiligen Ausschreibungsverfahren (u. a. 
der Rückgriff auf das Referenzertragsmo-
dell bei Windenergieanlagen an Land sowie 
Spezifika des Zubaus in Netzausbaugebie-
ten) relevant.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 
(EEG 2017) läutet einen Paradigmenwech-
sel bei der Förderung erneuerbarer Ener-
gien (EE) in Deutschland ein: Nun wird die 
Förderhöhe für EE-Strom im Regelfall nicht 
mehr gesetzlich festgelegt, sondern durch 
Ausschreibungsverfahren wettbewerblich 
ermittelt. Auf diese Weise möchte der Ge-
setzgeber den Ausbau erneuerbarer Energi-
en „stetig, kosteneffizient und netzverträg-
lich“ vorantreiben und so den Anteil des 
EE-Stroms bis zum Jahr 2025 auf 40 % bis 
45 % steigern.

Die Erfahrung aus den bisherigen sechs 
Ausschreibungsrunden für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen (PV-Pilotphase) zeigt, 
dass die Teilnehmer zunächst mit hohem 
Wettbewerb und fallenden Fördersätzen 
rechnen müssen. Wir gehen davon aus, 
dass die Umstellung auf Ausschreibungen 
auch bei Windenergie- und Biomasseanla-
gen den Druck auf die erzielbaren Renditen 
erhöhen wird. Darüber hinaus konnte bei 
den bisherigen Ausschreibungen subopti-
males Bieterverhalten und vor allem in den 
ersten Runden eine hohe Ausschlussquote 
aufgrund von Formfehlern beobachtet wer-
den (Abb. 1). Diese Faktoren erhöhen das 
Investitionsrisiko für Projekte, die in das 
Ausschreibungsverfahren gehen müssen. 
Projektentwickler und Investoren sehen 
sich dementsprechend mit neuen Fragen 
konfrontiert:

 ■ Sind die erforderlichen Vorabinvestitio-
nen sinnvoll?

 ■ Welche Faktoren sind für eine erfolgrei-
che Auktionsteilnahme zu beachten?

 ■ Was ist die optimale Gebotsstrategie?

Es ist aus unserer Erfahrung heraus rat-
sam, den Teilnahmeprozess an der Aus-
schreibung bereits in der Frühphase gut 
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Im Regelfall wird jeder erfolgreiche Bieter 
entsprechend seines jeweiligen Gebotswerts 
vergütet (preisdiskriminierende Auktion, 
engl. pay-as-bid/Discriminatory Price Auc-
tion). Ausnahmen von dieser Vergütungsre-
gel bestehen bei Windenergie (Bürgerener-
gieprojekte) und Biomasse (Bestandsanlagen 
bis 150 kW), diese werden gemäß dem höchs-
ten noch bedienten Gebot vergütet (Einheits-
preisauktion, engl. Uniform Price Auction).

Projekte, die einen Zuschlag erhalten haben, 
müssen innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
fensters realisiert werden, andernfalls wird 
die Förderung gekürzt bzw. gestrichen. Zu-
dem werden bei Projektverzögerungen ge-
staffelte Strafzahlungen fällig. Zur Gewähr-
leistung der Zahlung dieser Pönale muss 
bei Gebotsabgabe eine Sicherheit hinterlegt 
werden.

Aus Sicht eines Bieters ist also ein erheb-
licher zeitlicher und finanzieller Aufwand 
erforderlich, um die Anforderungen an 
Sicherheiten und Nachweise zu erfüllen. 
Gleichzeitig besteht das Risiko, dass das 
Gebot keinen Zuschlag erhält oder dass 
aufgrund von Projektverzögerungen Straf-
zahlungen geleistet werden müssen bzw. 
die Förderung gekürzt oder gestrichen wird. 
Entsprechend stellt sich bei der Planung 
zunächst die Frage, ob ein Projekt grund-
sätzlich eine hinreichend große Chance zur 
fristgerechten Realisierung hat, um eine 
Gebotsabgabe und die damit verbundenen 
Investitionen zu rechtfertigen.

Entscheidung zur  
Projektentwicklung

Neben den typischen Aspekten der Projekt-
entwicklung (wie Verfügbarkeit und Qualität 
von Standorten, Genehmigungsfähigkeit etc.) 
müssen hier auch die künftig realisierba-
ren Erlöse berücksichtigt werden, die nun 
im Rahmen eines in der Zukunft liegenden 
Ausschreibungsverfahrens ermittelt werden. 
Bereits mit Beginn der Projektentwicklung 
ist damit eine komplexe Entscheidung zu 
treffen, bei der einerseits die Projektent-
wicklungs- und Realisierungskosten und an-
dererseits die Werthaltigkeit der Option zur 
Teilnahme am Ausschreibungsverfahren und 
zur Projektrealisierung Berücksichtigung 
finden. Während man bei der Schätzung der 
Kosten auf einen breiten Erfahrungshorizont 

zurückgreifen kann, so ist dies bei der Fra-
ge der Werthaltigkeit der Option nur bedingt 
der Fall. Insbesondere die Ergebnisse von in 
der Zukunft liegenden Ausschreibungen sind 
nicht einfach zu antizipieren.

Allerdings sind wesentliche Einflussfaktoren 
auf die Ergebnisse der Ausschreibungen nä-
herungsweise bestimmbar. Das sind neben 
der ausgeschriebenen Kapazität insbesonde-
re die Anzahl der potenziellen Konkurrenz-
projekte, die erwartete technologiespezifi-
sche Kostensituation des eigenen Projektes 
in Relation zu den Konkurrenzprojekten zum 
Zeitpunkt der Angebotsabgabe sowie die 
Angebotsstrategie der Wettbewerber in der 
jeweiligen Ausschreibungsrunde.

Entscheidung zur Gebotsabgabe

Wird nach der erfolgreichen Projektent-
wicklung eine Gebotsabgabe angestrebt, so 
stellt sich als nächstes die Frage, zu welchen 
Terminen die Auktionsteilnahme erfolgen 
soll. Bei der Beantwortung dieser Frage sind 
neben projektspezifischen Faktoren wie 

den möglichen Verfallsterminen für Geneh-
migungen und Optionen in Beschaffungs-
verträgen inbesondere das zu erwartende 
Wettbewerbsniveau in der Ausschreibung 
zu beachten.

Unmittelbar nach Einführung eines Aus-
schreibungsverfahrens stehen Auktions-
teilnehmern hierzu nur wenige verlässliche 
Informationen zur Verfügung. Eine mögli-
che Gebotsstrategie in diesem Fall ist, mit 
relativ hohem Gebotswert an der ersten 
Auktion teilzunehmen, auf diese Weise die 
Wettbewerbslage zu sondieren und ggf. in 
der nächsten Runde den Preis zu senken. 
Tatsächlich scheinen einige Marktteilneh-
mer so zu agieren. So ging nach Angaben 
der Bundesnetzagentur bspw. in der zwei-
ten Runde der PV-Pilotphase 56  % der be-
zuschlagten Menge an Projekte, die bereits 
in der ersten Runde (erfolglos) an der Aus-
schreibung teilgenommen hatten [2].

Alternativ könnten sich Anbieter dazu ent-
scheiden, abzuwarten und auf nachlassen-
den Wettbewerb nach einigen Runden zu 

Abb. 1 Fehler- und Zuschlagsquote sowie Höhe der bezuschlagten Gebote in der PV-Pilotphase
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spekulieren. Zumindest im Bereich Photo-
voltaik ist jedoch bislang ein nachhaltig ho-
hes Wettbewerbsniveau zu beobachten, die 
bisherigen Ausschreibungen waren stets 
mehrfach überzeichnet. Die Auktionshisto-
rie in Deutschland [3] und anderen Ländern 
[4], [5], [6] zeigt darüber hinaus, dass in der 
Vergangenheit die Zuschlagswerte in den 
meisten Fällen zunächst von Runde zu Run-
de gesunken sind.

Aus diesen Beobachtungen lässt sich aller-
dings noch kein eindeutiges optimales An-
bieterverhalten ableiten. Einerseits kann die 
Erwartung von künftig sinkenden realisier-
baren Auktionserlösen die Ausschreibungs-
teilnehmer zu früher Abgabe von kompetiti-
ven Angeboten animieren und damit bereits 
in frühen Runden zu niedrigen Preisen füh-
ren, andererseits könnten Marktteilnehmer 
genau darauf spekulieren und versuchen, in 
späteren Runden einen höheren Zuschlags-
preis zu erzielen. Dieses Verhalten hat ins-
besondere dann Erfolgsaussichten, wenn 
das Volumen der neu hinzukommenden 
ausschreibungsreifen Projekte geringer ist 
als das bezuschlagte Projektvolumen in den 
vorhergehenden Ausschreibungsrunden, das 
Ausschreibungsvolumen jedoch nicht sinkt.

In der Tat scheint es in der Frühphase des 
Ausschreibungssystems realistisch, dass 
Anbieter mit bereits entwickelten Projek-
ten die Kosten der Projektentwicklung als 
versunkene Kosten betrachten und damit 
zu niedrigeren Preisen anbieten, als dies 

für die Neuentwicklung von Projekten er-
forderlich wäre. Ergeben die so erzielbaren 
Ausschreibungsergebnisse keine hinrei-
chend hohen Erträge, um Investitionen in 
die Projektentwicklung zu rechtfertigen, so 
führt dies mittelfristig zu einem sinkenden 
Angebot und gegebenenfalls in der Folge zu 
Investitionszyklen, wie sie aus anderen In-
dustrien hinlänglich bekannt sind.

Ist mit einer sinkenden Teilnehmerzahl zu 
rechnen, könnte die Gebotsabgabe zu einem 
späten Termin also tatsächlich vorteilhaft 
sein. Mithin bestehen Interdependenzen 
zwischen den einzelnen Ausschreibungs-
runden, so dass vor Festlegung des Ange-
botszeitpunktes und der Angebotsstrategie 
eine genaue Analyse der vergangenen Aus-
schreibungsrunden sowie des zu erwar-
tenden Wettbewerbes erforderlich ist. Dies 
betrifft auch die Frage, ob zu erwarten ist, 
dass Wettbewerber mit besonderen Kosten-
vorteilen an den jeweiligen Ausschreibungs-
terminen partizipieren und dadurch das re-
alisierbare Ertragsniveau reduzieren.

So dominierten bei den bisherigen Aus-
schreibungen für PV-Freiflächenanlagen 
große Anlagen ab 2  MW Gebote und Zu-
schläge. Die Mehrheit der Zuschläge ging 
dabei an Multiprojektbieter, die auch die 
Mehrzahl der Gebote stellten. Das lässt da-
rauf schließen, dass Skaleneffekte bei der 
Beschaffung und Projektrealisierung in den 
bisherigen Ausschreibungen einen relevan-
ten Wettbewerbsvorteil darstellten. Denn 

aus spieltheoretischer Sicht ergibt sich bei 
pay-as-bid-Auktionen kein Vorteil für Mul-
tiprojektbieter, sofern hinreichend starker 
Wettbewerb gewährleistet bleibt, da jedes 
Projekt für sich genommen an der Aus-
schreibung partizipiert. Standortspezifische 
Vorteile können wiederum den Nachteil 
kleinerer Projekte kompensieren.

Aufgrund dieser vielfältigen, teilweise ge-
genläufigen Einflussfaktoren kann der Zeit-
punkt der Ausschreibungsteilnahme einen 
erheblichen Einfluss auf die Werthaltigkeit 
des Projektes haben. Entsprechend ist die-
sem Aspekt und seinen Einflüssen auf die 
Gebotsstrategie ein besonderes Augenmerk 
zu widmen.

Wahl einer passenden  
Gebotsstrategie

Nach der Entscheidung zur Projektvorbe-
reitung beginnt die Projektentwicklung bis 
zur Ausschreibungsreife des Projekts. Da-
nach steht ein Zeitfenster zur Verfügung, 
in dem der Bieter mit dem Projekt an einer 
oder mehreren Ausschreibungsrunden teil-
nehmen kann. Dieses Zeitfenster endet zu 
einem projektspezifischen Zeitpunkt, zu 
dem die Option zur fristgerechten Projekt-
realisierung verfällt (bspw. Kreditzusagen, 
Anlagenlieferoptionen usw.) oder durch 
Reinvestitionen erhalten werden muss.

Ziel eines Bieters ist es, für ein ausschrei-
bungsreifes Projekt einen Zuschlag zu 
erhalten und dabei eine höchstmögliche 
Vergütung zu erzielen. Grundsätzlich gilt 
dabei, dass jedes Gebot in Bezug auf die 
erwarteten Gesamtkosten (inklusive der 
Vorabinvestitionen bis zur Ausschreibungs-
teilnahme) sowie die erwartete bzw. notwen-
dige Kapitalverzinsung kostendeckend sein 
muss. Bei einer Preisbildung im pay-as-bid-
Verfahren ist dies leicht ersichtlich, da der 
Bieter immer in Höhe seines eigenen Gebots 
vergütet wird. Diese Untergrenze gilt aber 
auch, wenn die eigene Vergütung mit dem 
uniform-pricing-Verfahren ermittelt wird, 
da in diesem Fall ein nicht-kostendeckendes 
Gebot nur die Zuschlagswahrscheinlichkeit 
für Verlustfälle erhöht. Darüber hinaus wird 
der Handlungsspielraum eines Bieters von 
der verfügbaren Zeitspanne zur Gebotsab-
gabe sowie von der Zuschlagswahrschein-
lichkeit pro Gebotstermin bestimmt.

Abb. 2 Ausschreibungen aus Bieterperspektive
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Je länger die Option zur Projektrealisierung 
unter vertretbaren Kosten aufrechterhalten 
werden kann, an desto mehr Ausschrei-
bungen kann ein Bieter potenziell teilneh-
men und desto größer ist entsprechend 
seine Zuschlagswahrscheinlichkeit. Die 
gesamte Zuschlagswahrscheinlichkeit im 
verfügbaren Zeitfenster ergibt sich aus der 
Summe der Zuschlagswahrscheinlichkei-
ten der einzelnen Ausschreibungen. Die 
Zuschlagswahrscheinlichkeit einer einzel-
nen Ausschreibung wiederum ist abhängig 
vom Ausschreibungsvolumen, der Wettbe-
werbsintensität sowie des Verhaltens der 
Bieter (Abb. 2).

Das Ausschreibungsvolumen sowie die Wett-
bewerbsintensität sind vorab bekannt bzw. 
näherungsweise errechenbar. Beim Bieter-
verhalten muss unterschieden werden, ob 
die Wettbewerber streng rational handeln, 
also auf Grundlage der vorliegenden In-
formationen eine Kostenminimierung und 
eine Nutzenmaximierung anstreben, oder 
ob ihr Verhalten erwartbar durch kognitive 
Verzerrungen beeinflusst wird, wie sie ex-
perimentell bei Investitionsentscheidungen 
nachgewiesen wurden und auch in der Pra-
xis zu beobachten sind. So berücksichtigt die 
Prospect Theory bspw., dass das Handeln 
unter Ungewissheit oftmals stärker von der 
Vermeidung von Verlusten als der Maximie-
rung von Gewinnen getrieben ist [7]. Ent-
sprechend könnten andere Bieter zu nied-
rigen Geboten tendieren, die lediglich eine 
Deckung der erwarteten Gesamtkosten, aber 
keine Gewinnmaximierung ermöglichen.

Durch kontinuierliche Beobachtung und 
Analyse der Auktionshistorie und anderer 
wichtiger Marktentwicklungen kann die-
sen Entscheidungsparametern in Szenarien 

eine Bandbreite wahrscheinlicher Gebots-
werte und zugehöriger Eintrittswahrschein-
lichkeiten zugeordnet werden. Im Rahmen 
dieser Szenarioanalyse lässt sich nun in 
Kombination mit dem Ausschreibungsvo-
lumen ermitteln, mit welcher Wahrschein-
lichkeit das eigene Projekt in Abhängigkeit 
der Gebotshöhe in der jeweiligen Ausschrei-
bungsrunde einen Zuschlag erhält.

Auf Grundlage des verfügbaren Zeitfens-
ters und der ermittelten Zuschlagswahr-
scheinlichkeit lässt sich abschließend eine 
angepasste Gebotsstrategie ableiten. Der 
Gebotsuntergrenze, bei der das Projekt ge-
rade kostendeckend ist, kann der Bieter eine 
Gewinnmarge aufschlagen, deren Höhe da-
von abhängt, zu welchem Zeitpunkt inner-
halb des Zeitfensters das Gebot abgegeben 
werden soll. Eine mögliche Strategie ist 
bspw., zu Beginn des Zeitfensters zulasten 
der Zuschlagswahrscheinlichkeit eine höhe-
re Marge anzuvisieren. Rückt der Zeitpunkt 
des Optionsverfalls näher, so kann dann im 
Rahmen dieser Strategie eine niedrigere Ge-
winnmarge mit entsprechend höherer Zu-
schlagswahrscheinlichkeit angestrebt wer-
den. Durch entsprechendes Bieterverhalten 
können also sowohl die Zuschlagshöhe als 
auch die Zuschlagswahrscheinlichkeit maxi-
miert werden.

Zeitpunkt der Gebotsabgabe  
und passende Gebotsstrategie  
entscheidend

Ausschreibungen verändern die Rahmen-
bedingungen für Wind-, Solar- und Bio-
masseanlagen grundlegend und stellen 
Projektentwickler und Investoren vor neue 
Herausforderungen. Die Erfahrungen aus 
Deutschland und anderen Ländern zeigen, 

dass zunächst mit fallenden Preisen und 
einer Marktkonsolidierung zu rechnen ist. 
In Abhängigkeit von der Marktdynamik 
kann sich das künftig jedoch durchaus än-
dern. Der Erfolg von EE-Projekten wird in 
Zukunft stark von einer treffenden Markt-
einschätzung, von vorausschauendem Ri-
sikomanagement und von einer effizienten 
Kostenstruktur abhängen. Ausschlaggebend 
für eine erfolgreiche Partizipation am Aus-
schreibungsverfahren sind neben den Pro-
jektkosten der Zeitpunkt der Gebotsabgabe 
sowie die passende Gebotsstrategie.
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